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Sehr geehrte Kundin
Sehr geehrter Kunde

Gerne informieren wir Sie über die Identität des Versicherers und den wesentlichen 
Inhalt des Versicherungsschutzes (Artikel 3 des Versicherungsvertragsgesetzes).

Zur besseren Lesbarkeit verwenden wir in diesem Dokument geschlechtsspezifische 
Wörter, diese gelten aber für alle Geschlechter.

Wer sind Ihre Vertragspartner?
Der Risikoträger für die vorliegende Versicherung ist: Helvetia Schweizerische Versi-
cherungsgesellschaft AG, Dufourstrasse 40, CH-9001 St. Gallen. Zuständig für diese 
Versicherung ist: Europäische Reiseversicherung ERV (in den Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen ERV genannt), Zweigniederlassung der Helvetia Schweizerische Versi-
cherungsgesellschaft AG mit Sitz an der St. Alban-Anlage 26, Postfach, CH-4002 Basel. 

Wer ist Versicherungsnehmerin?
Versicherungsnehmerin ist die beauftragte Buchungsstelle der Leistung mit Sitz in der
Schweiz.

Welche Personen sind versichert?
Aufgrund des mit der Versicherungsnehmerin abgeschlossenen Kollektivversiche-
rungsvertrages gewährt ERV den auf der Buchungs-/Versicherungsbestätigung der 
Versicherungsnehmerin bezeichneten Personen Versicherungsschutz sowie ein mit den 
Versicherungsleistungen im Zusammenhang stehendes direktes Forderungsrecht. Die 
versicherten Personen ergeben sich aus der Buchungs-/Versicherungsbestätigung, 
den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (nachfolgend AVB genannt) und allfälligen 
Besonderen Bedingungen (nachfolgend BB genannt).

Wie hoch ist der geschuldete Prämienbeitrag?
Im Rahmen des Beitrittsverfahrens zum Kollektivversicherungsvertrag wird der Prämi-
enbeitrag explizit mitgeteilt. Details zum Prämienbeitrag und den gesetzlichen Abgaben 
und Gebühren (z. B. eidgenössische Stempelabgabe) sind dem Prämienbeitrag bzw. der 
Buchungs-/Versicherungsbestätigung zu entnehmen.

Welches Recht kommt bzw. welche Vertragsgrundlagen kommen zur Anwen-
dung?
Für diesen Vertrag gilt schweizerisches Recht. Vertragsgrundlagen bilden die Bei-
trittserklärung zum Versicherungsschutz (z. B. Versicherungsantrag, Buchungs-/Versi-
cherungsbestätigung, Kundeninformation, AVB und allfällige BB). Im Übrigen gilt das 
Schweizerische Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag. Bei Wohnsitz/Sitz der 
versicherten Person im Fürstentum Liechtenstein gilt liechtensteinisches Recht und 
es gelten die Bestimmungen des Liechtensteinischen Versicherungsvertragsgesetzes. 

Welche Risiken sind versichert und welchen Umfang hat der Versicherungs-
schutz?
Die Ereignisse, bei deren Eintritt ERV zu einer Leistung verpflichtet ist, ergeben sich 
aus dem gewählten Versicherungsschutz, dessen Abschluss mittels Buchungs-/Versi-
cherungsbestätigung belegt ist, der Kundeninformation, den entsprechenden AVB und 
allfälligen BB.

Um welche Versicherung handelt es sich?
Bei Ihren Versicherungen handelt es sich grundsätzlich um Schadenversicherungen. 
Summenversicherungen werden in den Vertragsunterlagen (z. B. Buchungs-/Versiche-
rungsbestätigung, Kundeninformation, AVB und allfällige BB) ausdrücklich als solche 
benannt.

Welche Versicherungsleistungen werden erbracht?
Die Höhe bzw. die Höchstgrenze und die Art der Versicherungsleistungen sind der 
Buchungs-/Versicherungsbestätigung, den entsprechenden AVB und den BB zu entneh-
men. Gleiches gilt für allfällige Selbstbehalte und Wartefristen.

Welche Pflichten bestehen bei Vertragsabschluss?
Als Antragsteller zum Beitritt zum Versicherungsschutz ist die versicherte Person 
gemäss Art. 6 des Versicherungsvertragsgesetzes verpflichtet, die Antragsfragen 
(z. B. Geburtsdatum, Vorschäden) vollständig und richtig zu beantworten. Hat die versi-
cherte Person beim Abschluss der Versicherung eine schriftlich oder in einer anderen 
Textform gestellte Frage unvollständig oder falsch beantwortet, so ist ERV berechtigt, 
innert vier Wochen seit Kenntnis der Anzeigepflichtverletzung den Versicherungsschutz 
gegenüber der versicherten Person zu kündigen. Wird der Versicherungsschutz durch 
eine solche Kündigung aufgelöst, so erlischt auch die Leistungspflicht für bereits einge-
tretene Schäden, soweit deren Eintritt oder Umfang durch die unvollständig oder falsch 
mitgeteilte Tatsache beeinflusst worden ist. Sind bereits Leistungen erbracht worden, 
können diese zurückgefordert werden.

Welche weiteren Pflichten haben die versicherten Personen?
Unter die wesentlichen Pflichten der versicherten Personen fällt beispielsweise Fol-
gendes:
•	Tritt ein Schadenfall ein, ist dieser ERV unverzüglich zu melden.
•	Bei Abklärungen von ERV, so z. B. bei Abklärungen im Schadenfall, hat die versicherte 

Person mitzuwirken (Mitwirkungspflicht).
•	Im Schadenfall sind die zumutbaren Massnahmen zur Minderung und Klärung des 

Schadens zu ergreifen (Schadenminderungspflicht).

Wann beginnt und endet der Versicherungsschutz?
Der Versicherungsschutz beginnt zum Zeitpunkt des Beitritts zum Kollektivvertrag und 
dauert gemäss den Angaben auf der Buchungs-/Versicherungsbestätigung. 

Wann besteht ein Widerrufsrecht?
Die versicherte Person kann seinen Beitritt zum Abschluss des Versicherungsschutzes 
oder die Erklärung zu dessen Annahme schriftlich oder in einer anderen Textform wider-
rufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage und beginnt, sobald die versicherte Person 
den Beitritt zum Versicherungsschutz beantragt oder angenommen hat. Die Frist ist 
eingehalten, wenn die versicherte Person am letzten Tag der Widerrufsfrist ihren Wider-
ruf ERV mitteilt oder ihre Widerrufserklärung der Post übergibt. Ausgeschlossen ist das 
Widerrufsrecht bei kollektiven Personenversicherungen, vorläufigen Deckungszusagen 
und Vereinbarungen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat. Eine Jahresprä-
mie/Einmalprämie bleibt dann geschuldet, wenn ein geschädigter Dritter gutgläubig 
Ansprüche gegenüber ERV geltend machen kann.

Welche Personendaten werden bearbeitet und zu welchem Zweck?
Sämtliche personenbezogenen Daten werden gemäss der geltenden Datenschutzge-
setzgebung bearbeitet. Verantwortliche für die Bearbeitung Ihrer Personendaten ist 
ERV. In den Hinweisen zum Datenschutz unter www.erv.ch/datenschutz sind weitere 
Informationen zu den Bearbeitungszwecken (z. B. Betrieb von Versicherungsgeschäf-
ten, Marketingaktivitäten, Tarifierung und individuelle Produkterstellung, Risikoprüfung 
sowie Abwicklung von Schadenfällen, Empfänger im In- und Ausland) sowie Ihre Rechte 
nachlesbar.

Was gilt es ausserdem zu beachten?
Massgebend bleibt in jedem Fall der konkrete Beitritt zum Kollektivversicherungsver-
trag.
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